
Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 25. April 
2013 — Europäische Kommission/Tschechische Republik 

(Rechtssache C-109/11) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Steuerrecht — 
Richtlinie 2006/112/EG — Art. 9 und 11 — Nationale 
Regelung, die die Einbeziehung nichtsteuerpflichtiger 
Personen in eine Gruppe von Personen zulässt, die als ein 

Mehrwertsteuerpflichtiger behandelt werden können) 

(2013/C 171/08) 

Verfahrenssprache: Tschechisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: 
R. Lyal und D. Triantafyllou sowie K. Walkerová und P. 
Němečková) 

Beklagte: Tschechische Republik (Prozessbevollmächtigte: M. 
Smolek, T. Müller und J. Očková) 

Streithelfer zur Unterstützung der Beklagten: Königreich Dänemark 
(Prozessbevollmächtigte: zunächst C. Vang, dann V. Pasternak 
Jørgensen), Irland (Prozessbevollmächtigte: D. O’Hagan im Bei­
stand von G. Clohessy, SC, und N. Travers, BL), Republik Finn­
land (Prozessbevollmächtigte: H. Leppo und S. Hartikainen), 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (Prozess­
bevollmächtigte: H. Walker im Beistand von M. Hall, QC) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen 
die Art. 9 und 11 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys­
tem (ABl. L 347, S. 1) — Nationale Regelung, die es nichtsteuer­
pflichtigen Personen gestattet, Mitglieder einer Mehrwertsteuer­
gruppe zu werden 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Europäische Kommission trägt die Kosten. 

3. Das Königreich Dänemark, Irland, die Republik Finnland und das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland tragen ihre 
eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 160 vom 28.5.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 25. April 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo 
— Spanien) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del 

Estado 

(Rechtssache C-212/11) ( 1 ) 

(Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung — Richtlinie 
2005/60/EG — Art. 22 Abs. 2 — Beschluss 2000/642/JI 
— Pflicht der Kreditinstitute zur Meldung verdächtiger 
Finanztransaktionen — Institut, das im Rahmen des freien 
Dienstleistungsverkehrs tätig ist — Bestimmung der zur 
Sammlung von Informationen zuständigen nationalen zentra­
len Meldestelle — Art. 56 AEUV — Hemmnis für den freien 
Dienstleistungsverkehr — Zwingende Erfordernisse des 

Allgemeininteresses — Verhältnismäßigkeit) 

(2013/C 171/09) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Supremo 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Jyske Bank Gibraltar Ltd 

Beklagte: Administración del Estado 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal Supremo — Aus­
legung von Art. 22 Abs. 2 der Richtlinie 2005/60/EG des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 
zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309, 
S. 15) — Nationale Regelung, nach der Kreditinstitute, die im 
Inland ohne feste Niederlassung tätig sind, von ihnen verlangte 
Informationen zwingend und unmittelbar den zuständigen in­
nerstaatlichen Behörden mitteilen müssen 

Tenor 

Art. 22 Abs. 2 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung ist dahin auszulegen, dass er einer Regelung 
eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, die von Kreditinstituten ver­
langt, dass sie die zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terroris­
musfinanzierung erbetenen Auskünfte unmittelbar der zentralen Mel­
destelle dieses Mitgliedstaats übermitteln, wenn diese Institute ihre 
Tätigkeiten im Inland im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs 
ausüben, sofern diese Regelung nicht die praktische Wirksamkeit dieser 
Richtlinie und des Beschlusses 2000/642/JI des Rates vom 17. Ok­
tober 2000 über Vereinbarungen für eine Zusammenarbeit zwischen 
den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten beim Austausch von 
Informationen beeinträchtigt. 

Art. 56 AEUV ist dahin auszulegen, dass er einer solchen Regelung 
eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, wenn sie durch einen zwin­
genden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist, wenn sie ge­
eignet ist, die Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels zu gewährleisten,

DE 15.6.2013 Amtsblatt der Europäischen Union C 171/5



wenn sie nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels 
erforderlich ist, und wenn sie in nichtdiskriminierender Weise ange­
wandt wird; dies zu überprüfen, ist Sache des nationalen Gerichts, das 
dabei folgende Erwägungen zu berücksichtigen hat: 

— eine solche Regelung ist geeignet, das Ziel der Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erreichen, wenn sie 
dem betreffenden Mitgliedstaat ermöglicht, verdächtige Finanz­
transaktionen von Kreditinstituten, die ihre Dienstleistungen im 
Inland erbringen, zu überwachen und wirksam zu unterbinden 
sowie gegebenenfalls gegen die Verantwortlichen vorzugehen und 
diese zu bestrafen; 

die durch diese Regelung geschaffene Verpflichtung der Kreditinstitute, 
die ihre Tätigkeiten im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs 
erbringen, kann in angemessenem Verhältnis zur Verfolgung dieses 
Ziels stehen, wenn zu dem im Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeit­
punkt ein wirksamer Mechanismus fehlt, der eine vollständige und 
lückenlose Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen gewährleistet. 

( 1 ) ABl. C 226 vom 30.7.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 25. April 
2013 — Europäische Kommission/Slowakische Republik 

(Rechtssache C-331/11) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
1999/31/EG — Abfalldeponien — Art. 14 — Bestehende 

Deponie — Kein Nachrüstprogramm — Weiterbetrieb) 

(2013/C 171/10) 

Verfahrenssprache: Slowakisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: A. 
Marghelis und A. Tokár) 

Beklagte: Slowakische Republik (Prozessbevollmächtigte: B. 
Ricziová) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen 
Art. 14 Buchst. a, b und c der Richtlinie 1999/31/EG des Rates 
vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182, S. 1) — 
Weiterbetrieb der Abfalldeponie Žilina — Považský Chlmec 
ohne Nachrüstprogramm 

Tenor 

1. Die Slowakische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 14 Buchst. a, b und c der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien verstoßen, 
dass sie den Betrieb der Abfalldeponie Žilina — Považský Chlmec 
ohne Nachrüstprogramm und ohne Erlass einer endgültigen 
Entscheidung darüber, ob diese Deponie ihre Tätigkeit auf der 
Grundlage eines genehmigten Nachrüstprogramms fortsetzen kön­
ne, gestattet hat. 

2. Die Slowakische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 282 vom 24.9.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 25. April 
2013 (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of 
Ireland — Irland) — Thomas Hogan u. a./Minister for 

Social and Family Affairs u. a. 

(Rechtssache C-398/11) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Sozialpolitik — Rechts­
angleichung — Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfä­
higkeit des Arbeitgebers — Richtlinie 2008/94/EG — Gel­
tungsbereich — Betriebliche Zusatzversorgungseinrichtungen 
— Leistungsorientiertes Kostenausgleichssystem — Unzurei­
chende finanzielle Mittel — Mindestschutzniveau — Wirt­
schaftskrise — Ausgewogene wirtschaftliche und soziale Ent­
wicklung — Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats 
bei unzureichenden finanziellen Mitteln — Haftung des 

Mitgliedstaats bei nicht ordnungsgemäßer Umsetzung) 

(2013/C 171/11) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

High Court of Ireland 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, 
Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion 
Walsh, Joan Power, Walter Walsh 

Beklagte: Minister for Social and Family Affairs, Irlande, Attorney 
General 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — High Court of Ireland — Aus­
legung von Art. 1 Abs. 1 und Art. 8 der Richtlinie 2008/94/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2008 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähig­
keit des Arbeitgebers (kodifizierte Fassung) (ABl. L 283, S. 36) 
— Betriebliche Zusatzversorgungseinrichtungen — Unzurei­
chende Mittel dieser Systeme — Nationale Regelung, die keine 
Rechtsgrundlage enthält, auf die die Arbeitnehmer im Fall einer 
Insolvenz des Unternehmens einen Schadensersatzanspruch ge­
gen ihren Arbeitgeber stützen könnten — Verpflichtung des 
betreffenden Mitgliedstaats, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Interessen der Arbeitnehmer zu schützen — 
Bei der Beurteilung der Einhaltung dieser Verpflichtung vom 
nationalen Gericht zu berücksichtigenden Aspekte 

Tenor 

1. Die Richtlinie 2008/94/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2008 über den Schutz der Arbeitnehmer 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers ist dahin auszulegen, 
dass sie auf die Ansprüche ehemaliger Arbeitnehmer auf Leistun­
gen bei Alter einer von ihrem Arbeitgeber eingerichteten betrieb­
lichen Zusatzversorgungseinrichtung Anwendung findet.
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